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ataeber A
w

Unser Fachmann Djordje Rajic
ist Jurist im Rechtsdienst der SVA Aargau und

dort insbesondere für die Bereiche

AHV, IV, EL und Familienzulagen zuständig.

Besteuerung und Abänderung von
Unterhaltszahlungen/Alimenten
Ich bin geschieden und bezahle monatliche Unterhaltsbeiträge in der Höhe von

CHF 2200 - an meine Ex-Frau. Darin enthalten sind auch Alimentenzahlungen an meine

Tochter. Gemäss Scheidungsurteil bin ich verpflichtet, den Unterhalt bis zum Abschluss

der Erstausbildung meiner Tochter zu bezahlen. Meine Tochter wird nächstes Jahr

ihre Ausbildung beenden. Ich überlege mir, meiner Ex-Frau bereits jetzt per saldo aller

Ansprüche einen Betrag von CHF 25000 - zu bezahlen. Kann ich die Unterhalts-

Zahlungen durch eine einmalige Kapitalabfindung abgelten und diese von den Steuern

abziehen?

Inserat

Zuerst zur Frage der Zulässigkeit der Ab-

änderung von Unterhaltszahlungen nach
einer Scheidung. Grundsätzlich ist es zu-
lässig, durch ein Gericht oder durch Ver-

einbarung festgelegte Unterhaltsbeiträge
abzuändern. Sie können im Einverneh-

men mit Ihrer Ex-Frau eine Abänderung
der Unterhaltszahlungen vernehmen.

Eigenmächtig dürfen Sie aber die Unter-

Mein Wohlbefinden
Meine Apotheke.
Individuelle Beratung und Kompetenz für alle Lebensphasen Für mehr Vorteile

www.supercard.ch
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haltszahlungen nicht durch eine ein-

malige Kapitalzahlung abgelten. Wenn
Ihre Ex-Frau damit nicht einverstanden

ist, müssen Sie eine Änderung vor Ge-

rieht verlangen.
Anders sieht es bei den Kinderalimen-

ten für Ihre Tochter aus. Änderungen der

Kinderalimente müssen der Kindes-
schutzbehörde vorgelegt oder bei Un-

einigkeit vom Gericht geändert werden.
Bei einer Scheidung wird festgelegt, ob

der Unterhalt in Form von monatlichen
Unterhaltszahlungen zu leisten ist oder
ob dieser durch eine Kapitalabfindung
abgegolten wird. Die Kapitalabfindung
wird von vermögenden Ehepaaren gerne
gewählt.

Allgemein kann zur Besteuerung von
Unterhaltsleistungen in Form von perio-
dischen Zahlungen gesagt werden, dass

diese in der Regel beim Unterhaltspflich-
tigen einkommensmindernd berücksich-

tigt werden. Wer also Unterhalt bezahlt,
kann diese Zahlungen von den Steuern
abziehen. Umgekehrt sind Unterhalts-
beiträge beim Empfänger steuerbar. Da-

mit werden die sich aus der Unterhalts-

Zahlung ergebenden Einkommen dort
erfasst, wo sie die wirtschaftliche Leis-

tungsfähigkeit steigern bzw. wo sie als

Einkommen zur Verfügung stehen und
ausgegeben werden können.

Bezüglich der Kinderalimente ist zu
beachten, dass der Steuerabzug beim
Leistenden einerseits und die Besteue-

rung beim Empfänger anderseits voraus-
setzen, dass die Kinder, für die die Un-

terhaltsbeiträge bestimmt sind, unter der
elterlichen Sorge und Obhut des einen
Elternteils stehen. Erstreckt sich die Un-

terhaltspflicht über das Mündigkeitsalter
des Kindes hinaus, können die Alimente
für das volljährige Kind in der Regel nur
im Rahmen des Kinder- oder Unterstüt-
zungsabzuges abgezogen werden.

Anders sieht es bei Unterhaltsleistun-

gen in Form einer Kapitalabfindung aus.

Kapitalabfindungen stellen im Gegensatz

zu periodischen Unterhaltsleistungen in
der Regel eine steuerneutrale Einkorn-

mensverwendung dar. Der Pflichtige, der
eine Kapitalabfindung ausrichtet, erfüllt
eine Schuldpflicht. Zahlungen für die

Schuldentilgung werden demgegenüber
nicht vom steuerbaren Einkommen ab-

gezogen. Die Kapitalabfindung erweist
sich somit als nicht abzugsfähige Schul-

dentilgung. Wer also eine Kapitalabfin-
dung leistet, kann diese in der Regel
nicht von den Steuern abziehen.

Für den Empfänger sind sie dafür steu-
erfrei. Die einmalige Kapitalabfindung
hat somit insbesondere für den Empfän-

ger steuerrechtliche Vorteile.
Werden hingegen anfänglich festge-

setzte periodische Unterhaltsleistungen
erst später durch eine einmalige Kapital-
Zahlung abgegolten, was Sie in Betracht

ziehen, bleibt diese Kapitalzahlung zwar
beim Empfänger wiederum einkommens-
steuerfrei, hingegen unterliegt sie in ge-
wissen Kantonen der Vermögenssteuer.

In diesem Fall würde also die Kapital-
abfindung bei Ihrer Ex-Frau bei der Ver-

mögenssteuer angerechnet. Sie könnten
diese Abfindung jedenfalls nicht von der
Steuer abziehen. Eine verbindliche Aus-
kunft wird Ihnen auf jeden Fall Ihr
Steueramt geben können.

Der AHV-Ratgeber erscheint in jeder zweiten

Ausgabe der Zeitlupe. Bitte legen Sie Kopien von

Korrespondenzen und Entscheiden bei, und ge-

ben Sie Mail und Postadresse an. Wir beant-

Worten Fragen in der Regel schriftlich: Zeitlupe,

Ratgeber AHV, Postfach 2199, 8027 Zürich. Aus-

künfte zu AHV/EL erhalten Sie auch bei den kan-

tonalen Pro-Senectute-Organisationen. Die Tele-

fonnummern finden Sie vorne in diesem Heft.

Inserat

Badesalz
Körperlotion
Dusch-Peeling
Handcrème
Fusscrème
Gesichtspflege

Retournieren Sie uns diesen Talon, und Sie erhalt«
kostenlos die neusten Gratismuster und Information«
zu den Biosana Nahrungsergänzungs- und Naturko
metikprodukten.

PLZ/Ort

Talon senden an:
Biosana AG, Industriestrasse 16,3672 Oberdiessbach

Name/Vorname

Strasse/Nr.

Für den Säure-Basen-Ausgleich über die Haut
EQUI-BASE® basische Körperpflege

Badesalz, Körperlotion, Dusch-Peeling, Handcrème,
Fusscrème, Gesichtspflege

Mit den natürlichen EQUI-BASE® Körperpflegeprodukten von
Biosana wird Ihre Haut angeregt, Säuren und Schlacken aus-
zuscheiden. Damit wird durch die Neutralisation der Säuren
die Rückfettung Ihrer Haut gefördert.

Ihre Haut fühlt sich wieder glatt, seidig und geschmeidig an.
Das Hautbild wird durch die Entschlackung verfeinert und

Cellulite (Orangenhaut) kann reduziert werden.

Nahrungsergänzung und Naturkosmetik. Biosana AG // 36Z2 Oberdiessbach // Telefon 031ZZ123 Ol // Fax 031771 23 22 // info@biosana.ch // www.biosana.ch [
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